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Gestützt auf Art. 41 Abfallreglement erlässt der Gemeinderat folgenden 
Gebührentarif 
 
  
  
 Art. 1  

Grundgebühr  
a) Haushalte  

Die Grundgebühr beträgt für  

  Einpersonenhaushalte  CHF 110.40 

  Mehrpersonenhaushalte  CHF  165.00 
  
  
 Art. 2  

b) Betriebe   Die Grundgebühr beträgt für  
 

  Kleingewerbe  CHF 120.00 

  Mittleres Gewerbe  CHF  180.00 

  Übriges Gewerbe  CHF  390.00 

    
    
 Art. 3  

Kompostierbare Abfälle   Die Gebühr für kompostierbare Abfälle beträgt für  
 

  offene Behälter bis 60 l   CHF 2.00 

  Säcke und Container bis 60 l  CHF  2.00 

  Bündel von max. 30 cm  und max. 
1.50 m Länge   

CHF  2.00 

    
  
 Art. 4  

Inkrafttreten  Der Gebührentarif tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.  
 
 
EINWOHNERGEMEINDERAT ROGGWIL 
Der Präsident  Der Geschäftsleiter:  
 
sig. Erhard Grütter sig. Daniel Baumann 
 
 
Veröffentlicht im Amtsanzeiger Langenthal und Umgebung vom 26. Januar 2012. 
 


